
 

1 

 

LEGAL UPDATE ENERGIERECHT 
Berlin, 17.02.2023 

Solarpflicht für Neubauten – ab 2023 auch in 
Berlin 

Dr. Liane Thau 
Freya Elisabeth Humbert, LL.M. (UCT) 

Das große Ganze und die Solarpflicht 

In Berlin gilt seit dem 01. Januar 2023 eine So-
larpflicht für Neubauten sowie bei Dachsanie-
rungen. Auch andere Bundesländer haben ver-
gleichbares eingeführt oder beabsichtigen dies 
zeitnah. Der Beitrag ordnet die Solarpflicht in 
die Taxonomie-Nachhaltigkeits-Regulierung auf 
EU-Ebene und nationaler Ebene ein und be-
schreibt die Berliner Regelung.  

Solar und Versorgungsstrategie 

Dachflächen-Photovoltaik hat in den letzten 
Jahren als Gestaltungsvariante der Energiever-
sorgung Fahrt aufgenommen und das Tempo – 
unbenommen der Alternativen einer Stromver-
sorgung aus erneuerbaren Energien – gehalten. 
Neben dem marktgetriebenen Interesse an ei-
ner insoweit jedenfalls autarken Energieversor-
gung aus Dach-Photovoltaik, greift die So-
lardachpflicht auch den mehrdimensionalen An-
satz einer Nachhaltigkeit auf. Bundesländer wie 
Baden-Württemberg, Bayern und die Stadtstaa-
ten Berlin und Hamburg haben sich deshalb be-
reits vor Jahren für eine Solaranlagenpflicht 
ausgesprochen. In Berlin ist nach der Novelle 
des Klimaschutz- und Energiewendegesetzes 

von Berlin aus 2021 mit dem Solargesetz Berlin 
eine Solarpflicht für Neubauten und bei Dachsa-
nierungen bestimmt worden, die am 01. Ja-
nuar 2023 in Kraft getreten ist. Auch in den an-
deren Bundesländern geht es darum, dass in 
der Regel beim Neubau oder einer Modernisie-
rung eines privat oder gewerblichen genutzten 
Gebäudes eine Photovoltaikanlage, teilweise 
alternativ Solarwärmeanlage, auf das Dach in-
stalliert werden muss. Diese Pflicht ist unerläss-
lich, um den dringend nötigen Ausbau erneuer-
barer Energien zur Energieerzeugung zu be-
schleunigen. Kernindikator ist dabei auch die in-
direkte Reduzierung der CO2- Emission aus 
dem erneuerbar erzeugten Strom.  

Taxonomie auf europäischer Ebene 

Die zur Nachhaltigkeit von der Europäischen 
Union auf der Basis des Pariser Klimaschutzab-
kommens (2015) und des Green Deal (2019) 
vorgeschlagenen oder verabschiedeten Rechts-
akte sehen im Energiesektor zwar eine Schlüs-
selrolle. Die Europäische Union zielt mit ihren 
Rechtsakten aber vor allem auf die Finanzwirt-
schaft. Diese soll für einen Umbau der Realwirt-
schaft im Sinne der sogenannten ESG-Kriterien 
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(Environmental, Social and Governance Crite-
ria) stimuliert werden. Ziel der Taxonomie auf 
europäischer Ebene ist, die Kapitalströme in 
Richtung nachhaltiger Investitionen zu lenken.  

Zwischeneinwurf: Eine solche nachhaltige In-
vestition ist auch die Solaranlage.  

Aber zurück zur Europäischen Ebene:  

Maßgebend – mittelbar über die Finanzmarkteil-
nehmer oder durch entwickelte Bewertungskri-
terien zur Einstufung einer ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstätigkeit speziell im Immobili-
enbereich – ist die Verordnung (EU) 2020/852 
vom 18. Juni 2020 über die Errichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Inves-
titionen (die sogenannte Taxonomie-VO). Diese 
Verordnung genießt Anwendungsvorrang in den 
Mitgliedstaaten und bedarf daher keiner natio-
naler Umsetzung. Sie wird durch flankierende 
und konkretisierende nationale Regelungen – 
zu diesen gesondert später – ergänzt.  

Die weiter maßgebliche Vorschrift auf europäi-
scher Ebene ist die Delegierte Verordnung (EU) 
2021/2139 vom 04. Juni 2021. Sie konkretisiert 
die Taxonomie-VO hinsichtlich der Bewertungs-
kriterien zur Einstufung einer ökologisch nach-
haltigen Wirtschaftstätigkeit unter Ausweis u. a. 
konkreter Vorgaben für die Immobilienbranche 
und dort folgender Wirtschaftstätigkeitsberei-
che: 

 Neubauten,  
 Renovierung bestehender Gebäude,  
 Installation, Wartung und Reparatur im Zu-

sammenhang mit Gebäuden (Energieeffizi-
ente Geräte, Ladestationen für E-Fahr-
zeuge, Technologien für erneuerbare Ener-
gien) 

 Erwerb von Eigentum. 
Die vorgenannte Delegierte Verordnung weist 
darüber hinaus technische Bewertungskriterien 
aus, die einen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz leisten, zum Beispiel:  

 bei Neubauten: die Reduzierung des Pri-
märenergiebedarfes um mindestens 10 % 
unter dem nationalen Schwellenwert für 
Niedrigst-energiegebäude   

 bei der Renovierung bestehender Gebäude: 
die Energieeinsparung von 30 % oder im 
Einklang mit EU-Gebäuderichtlinie 

 beim Erwerb von Eigentum: u.a. Energiege-
bäudeausweis der Klasse A oder obere 15% 
des nationalen oder regionalen Gebäudebe-
stands, ausgedrückt durch den Primärener-
giebedarf. 

Nationaler Rechtsrahmen 

Bei Dachflächen-Photovoltaikanlagen handelt 
es sich um Erzeugungsanlagen im Sinne von 
Solaranlagen des sog. zweiten Segmentes (So-
laranlagen auf, an oder in einem Gebäude oder 
einer Lärmschutzwand, legaldefiniert in 
§ 3 Nr.  41b EEG 2023).  

Anlagenbetreiber können ihren in Solaranlagen 
erzeugten Strom prozentual auf verschiedene 
im EEG 2023 beschriebene Veräußerungsfor-
men aufteilen. Je nach Größe der Anlagen kön-
nen sie also entweder  

 die Einspeisevergütung nach 
§ 21 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 oder Nr. 3 EEG 
2023 in Anspruch nehmen,  

 einen Mieterstromzuschlag auf, an und in 
Wohngebäuden jedenfalls in demselben 
Quartier, in den das Gebäude mit den Solar-
anlagen liegt, in Anspruch nehmen, 
§ 21 Abs. 3 EEG 2023 

 nach Ausschreibung die Marktprämie nach 
§ 20 EEG 2023 erhalten,  

 oder Strom im Wege der sonstigen Direkt-
vermarktung nach § 21a EEG 2023 ver-
markten,  

(zu alledem auch § 21b mit den jeweiligen Ver-
marktungsverweisen im EEG 2023). Sie können 
den Strom auch ganz oder teilweise selbst ver-
brauchen.  
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Zur europäischen Taxonomie sind flankierende 
Rechtsnormen zur Dekarbonisierung auf natio-
naler Ebene  

 das Gebäudeenergiegesetz (GEG) seit 
2020, geändert 2022 

 das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-
gesetz (GEIG) seit 2021  

 das Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG), Novelle in 2022 

 das Kohlenstoffdioxidaufteilungsgesetz 
(CO2KostAufG) seit 2022 für ab 2023 

 die Verordnung über Heizkostenabrechnung 
(HeizkostenV), geändert 2021    

 und eben – auf Landesebene - das Solarge-
setz Berlin 2021 für ab 2023.  

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) kennt bis-
her keine Verpflichtung für Vermieter, Nachhal-
tigkeitsstandards umzusetzen. Immerhin aber 
ist für Modernisierungsmaßnahmen eine Dul-
dungspflicht des Mieters angelegt. 

Und nun zur Solarpflicht in Berlin 

Berlin hat einen Masterplan für den Solaraus-
bau in der Hauptstadt, die Solarcity Berlin - ein 
Zubau-Szenario mit 27 Maßnahmen. Die politi-
schen Zielgrößen wurden bisher nicht erreicht. 
Mit dem im März 2023 stattfinden Volksent-
scheid steht eine Verschärfung der Klima-
schutzziele für Berlin zur Debatte. Gut möglich 
ist aber, dass mit der nun eingeführten Solar-
pflicht der Zubau beflügelt wird. Die Dachflä-
chen-Photovoltaik (ob für die eigene Versor-
gung, als Mieterstrom, Antriebsstrom oder bei 
einer Einspeisung) stellt ohnehin einen der 
standortbezogenen Bausteine für die Nachhal-
tigkeitskennzahlen des Gebäudes oder Gebäu-
deportfolios dar. 

Voraussetzungen der Solarpflicht in 
Berlin 

Der Rest ist schnell erzählt:  

Betroffen sind nicht-öffentliche Gebäude, mit 
deren Errichtung und wesentlichen Umbau des 
Daches nach dem 31. Dezember 2022 begon-
nen wurde/wird. Die Berliner Regelung gilt für 
Wohnbau und Gewerbegebäude.  

Betroffen sind alle neuen Gebäude mit einer 
Nutzfläche von mehr als 50 m2. Ab dieser Nutz-
fläche müssen mindestens 30 % der Brutto-
dachflächen mit Modulen belegt werden. Es 
muss nicht die gesamte Dachfläche sein. Ge-
rechnet wird aber auf die gesamte Dachfläche 
oder auf die Gesamtsumme der Teilfläche der 
anrechnungsrelevanten Dächer.  

Sie gilt auch, wenn an Bestandsgebäude (ggf. 
im Zusammenhang mit deren energetischer Sa-
nierung) die Dächer wesentlich umgebaut wer-
den. Was ist ein solcher wesentlicher Umbau? 
Er wird als Änderung an der Dachfläche, bei der 
die wasserführende Schicht durch Dachausbau, 
Dachaufstockung oder grundständige Sanie-
rung erheblich erneuert wird, definiert. Bei Be-
standsgebäuden gilt für die Berechnung ein un-
terschiedlicher Ansatz. Anders als bei Neubau 
werden mindestens 30 % der Nettodachfläche, 
also der nutzbaren Dachfläche abzüglich aller 
Aufbauten und Störflächen als Mindestvorgabe 
für die verpflichtende Belegung mit Modulen zu-
grunde gelegt. Alternativ zur vorgenannten Min-
destgröße gibt es bei Wohngebäuden woh-
nungsbezogene Mindestwerte der installierten 
Leistung  

Es sind Abweichungen von den Mindestvorga-
ben und Befreiungen unter den jeweils definier-
ten Voraussetzungen zugelassen.  

Solarthermieanlagen im Sinne des GEG oder 
Fassaden –PV sind zugelassen.  

Die Solarpflicht soll bei Neubauten nur für Anla-
gengrößen greifen, die einer Einspeisevergü-
tung oder anderen Vermarktungsform nach dem 
EEG 2023 unterfallen können, ohne an Aus-
schreibungen zur wettbewerblichen Ermittlung 
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des Zahlungsanspruches nach § 22 
Abs. 3 EEG 2023 teilnehmen zu müssen, die 
dem Zubauvolumen nach begrenzt sind.   

. 

 

Hinweis 
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen 
Sie bei Fragen bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. die Autoren Dr. Liane Thau unter +49 30 884 503 187 oder lthau@go-
erg.de und Freya Elisabeth Humbert, LL.M. (UCT) unter +49 30 884503 187 oder fhumbert@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie 
auf unserer Homepage www.goerg.de. 

Unsere Standorte 

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

BERLIN 

Kantstr. 164, 10623 Berlin 
Tel. +49 30 884503-0  
Fax +49 30 882715-0 

H AMBURG 

Alter Wall 20 - 22, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 500360-0 
Fax +49 40 500360-99 

FR ANKFURT AM M AI N 

Ulmenstr. 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 170000-17  
Fax +49 69 170000-27 

KÖLN 

Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0  
Fax +49 221 33660-80 

MÜNCHEN 

Prinzregentenstr. 22, 80538 München 
Tel. +49 89 3090667-0 
Fax +49 89 3090667-90 

 

 

mailto:fhumbert@goerg.de

